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Beratungsfolge Termin TOP Ein Für Geg Ent Bemerkungen

Ausschuss für Stadtentwicklung 10.02.2022

Betreff:

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 16.3 "Spiel- und Freizeithof Wigger" 2. Änderung
hier:
I. Beschluss der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
II. Beschluss der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 BauGB
III. Beschluss der Beteiligung der Behörden gem. § 4 BauGB

Beschlussvorschlag:

I. Beschluss der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 16.3 „Spiel- und Freizeithof Wigger“ 2. Än-
derung wird beschlossen. Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist aus dem beigefügten Übersichtsplan 
ersichtlich. Der Übersichtsplan ist Bestandteil des Beschlusses.

II. Beschluss der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 BauGB
Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Öffentlichkeit nach den Vorschriften des Baugesetzbu-
ches durchzuführen.

III. Beschluss der Beteiligung der Behörden gem. § 4 BauGB
Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange
nach den Vorschriften des Baugesetzbuches durchzuführen.

Sachdarstellung:

Der Eigentümer des Spiel- und Freizeithofes Wigger, Ludger Wigger, hat am 22.07.2021 die Einleitung eines Bau-
leitplanverfahrens gemäß § 12 BauGB für die geplante bauliche Weiterentwicklung seines Hofes beantragt. 
Mit der 2. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 16.3 sollen unter anderem die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Entwicklung eines Touristikcampingplatzes auf der südlich an die Hofstelle grenzenden 
Fläche geschaffen werden. 

Der Vorhabenstandort liegt im Kreuzungsbereich der B 481 Schifffahrter Damm und der L 555 Schmedehausener 
Straße in Greven und umfasst die Flurstücke Nr. 2, 3, 5, 6, 70, 81 und teilw. Nr. 84, der Flur 148, Gemarkung Gre-
ven mit einer Gesamtgröße von rund 5,1 ha.
Begründung des Vorhabens
Der am östlichen Siedlungsrand der Stadt Greven gelegene Kinderbauernhof Wigger baut sein Freizeit- und Touris-
tikangebot seit Jahren erfolgreich aus. In Berücksichtigung des landwirtschaftlich geprägten Umfelds wurden die 
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bestehenden Hofstellen an der Schmedehausener Straße und am Maestruper Brook behutsam ausgebaut, umge-
nutzt und so ein naturnaher Spiel- und Lernort für Kinder geschaffen.
Neben einer überschaubaren Zahl an Ferienapartments und Gästezimmern entstanden Weideplätze, Spielwiesen 
und -plätze und bieten damit attraktive Ferien- und Freizeitmöglichkeiten insbesondere für junge Familien. Auch 
vor dem Hintergrund der derzeit pandemiebedingt eingeschränkten Reisemöglichkeiten besteht der Wunsch der 
Unternehmensinhaber, bedarfsgerecht weitere Unterkunftsmöglichkeiten anzubieten.
Dem gesamten Unternehmensprofil entsprechend ist daher geplant, südlich an das bestehende Gelände anschlie-
ßend, einen attraktiven durchgrünten Wohnmobilstandplatz zu entwickeln.

Vorhabenbeschreibung
Geplant ist, südlich der Hofstelle Maestruper Brook Nr. 8 rund 28 Wohnmobilstandplätze in einer kreisförmigen
Anlage zu entwickeln. Wegeverbindungen sowohl zum bestehenden Hofensemble nach Norden als auch zur südlich 
geplanten Weidefläche verknüpfen die Anlage mit dem Umfeld. Die Ver- und Entsorgungseinrichtungen sind im 
nördlichen Bereich geplant, eine Versorgungszufahrt erfolgt über das östlich angrenzende Flurstück Nr. 70. Die Er-
schließung erfolgt über die Straße Maestruper Brook von Süden und wird von einer Alleenpflanzung begleitet, He-
ckenanpflanzungen säumen das Gelände zu umliegenden Grundstücken ein.
Parallel zum Schifffahrter Damm wird, wie in den vorangegangenen Bebauungsplänen, Lärmschutz erforderlich 
sein, der mit dem Straßenbaulastträger im Zuge des Verfahrens abzustimmen ist. Die geplante Campingplatznut-
zung erfolgt dabei ausschließlich im Rahmen touristischer Aufenthalte.

Des Weiteren wird mit der geplanten Änderung das Ziel verfolgt, eine Gesamtplanung zu erstellen, die sowohl die 
bestehenden Pläne im nördlichen Bereich als auch die Erweiterungsflächen im Süden umfasst, um ein einheitliches 
Planungsrecht für das gesamte Gelände des Spiel- und Freizeithofes Wigger herbeizuführen. Dazu wird der beste-
hende Bebauungsplan Nr. 16.3 sowie dessen 1. Änderung mit in den Geltungsbereich der 2. Änderung aufgenom-
men und geändert. Eine Anpassung der bestehenden Festsetzungen ist hier erforderlich, um die Umsetzung einer 
eigenständigen Wohnung für die 2. Generation des Familienunternehmens zu realisieren und die zu vermietenden 
Appartements bedarfsgerecht zu ändern.
Zudem wurde der Wunsch der Unternehmensinhaber geäußert einen Teil des Flurstücks 84 käuflich zu erwerben, 
um dieses von „Verkehrsfläche“ in „Zweckbestimmung Verkehrsberuhigter Bereich“ umzustrukturieren.

Planungsrechtliche Situation
Im Regionalplan Münsterland ist das Plangebiet als „Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich“ dargestellt. Westlich 
grenzt die Bundesstraße B481 sowie nördlich die Landesstraße L555 an das Plangebiet. Im Anschluss an die Bun-
des- und Landesstraße im Norden und Westen schließt sich der allgemeine Siedlungsbereich der Stadt Greven an. 
Im Süden und Osten schließen sich allgemeiner Freiraum und Agrarbereich an. Die Übereinstimmung der anvisier-
ten Flächenentwicklung mit den regionalplanerischen Zielen wurde im Rahmen einer landesplanerischen Anfrage 
bei der Bezirksregierung Münster abgefragt und bestätigt.

Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Greven stellt die, für die Entwicklung des Campingplatzes 
vorgesehene Fläche, als „Fläche für die Landwirtschaft“ dar. Im Rahmen der nun im Parallelverfahren angestrebten 
33. Änderung des Flächennutzungsplanes soll die derzeitige Darstellung in „Sondergebiete, die der Erholung die-
nen“ sowie „Grünflächen“ geändert werden. 
Die Hofstelle wird im Flächennutzungsplan im Bereich der Gebäude bereits als „Sondergebiete, die der Erholung 
dienen“ und die umgebenden Freiflächen als „Grünflächen“ dargestellt. 
Das gesamte Plangebiet wird westlich durch den Schifffahrter Damm als „Sonstige überörtliche und
örtliche Hauptverkehrsstraße“ und die angrenzenden Böschungsbereiche („Wald“) begleitet.

Im Bereich des geplanten Campingplatzes besteht derzeit kein rechtskräftiger Bebauungsplan, während im Bereich 
der Hofstelle ein rechtskräftiger Bebauungsplan inklusive dessen erster Änderung vorliegen, die im Rahmen dieses 
Verfahrens geändert werden sollen.

Verfahrensart
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Die teilweise Lage des Vorhabens im derzeitigen Außenbereich (Erweiterungsfläche) mit Änderung des Flächennut-
zungsplans erfordert ein Regelverfahren mit Erarbeitung eines Umweltberichtes nach § 2 (4) BauGB, einer Ein-
griffs- / Ausgleichsbilanzierung und generell erforderlicher Artenschutzuntersuchung. Der Flächennutzungsplan ist 
im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB von „Fläche für die Landwirtschaft“ in „Sondergebiete, die der Erholung 
dienen“ und „Grünfläche“ zu ändern.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Planungskosten für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan trägt der Vorhabenträger. Die Kosten für die Beglei-
tung des Bauleitplanverfahrens betragen 7.500 Euro und werden ebenfalls vom Vorhabenträger getragen.

Änderungen:

Diese Vorlage wurde im Vergleich zu der Vorlage in der Fassung vom       in folgenden Punkten wesentlich geän-
dert:

--

Produkt:

Produktnummer: 09 511 20
Produktbezeichnung: Bauleitplanung

Zuständiger Fachbereich in der Verwaltung:

Fachbereich: 4- Stadtentwicklung

Berichterstattung:

im Fachausschuss durch: Herrn Scheil
im HFWA / Rat durch: Herrn Scheil

Zur Kenntnisnahme an den

Beirat für Menschen mit Behinderung: Ja/Nein
Beirat für Senioren: Ja/Nein

Anlage/n: 

• Anlage 1 – Übersichtsplan
• Anlage 2 – Plankonzept
• Anlage 3 – Antrag auf Einleitung eines Bauleitplanverfahrens 


